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vereinbaren Folgendes: 

  



 

 
 

Artikel 1 

Änderungsvereinbarung  

zu den Rahmenvorgaben nach § 106b Abs. 2 SGB V 

für die Wirtschaftlichkeitsprüfung ärztlich verordneter Leistungen  

vom 1. Mai 2020 

 

In Anhang 1 zur Anlage 2 werden in der Tabelle unter der Zeile „Zustand nach operativen 

Eingriffen des Skelettsystems in Verbindung mit einer der nachstehenden Grunddiagnosen“ in 

der Spalte „2. ICD-10“ jeweils die Angaben „Z98.8“ durch die Angaben „Z98.88“ ersetzt. 

 

 

Artikel 2 

Inkrafttreten 

 

Die Änderungen treten zum 01.01.2026 in Kraft. 

 

Berlin, den 19.11.2025 
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GKV-Spitzenverband, K.d.ö.R., Berlin 


